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// Im Blickpunkth

UnterDarstellungdesAnwendungsbereichsdes § 15aAbs. 3 undAbs. 4UStGunddemVergleichmit denRegelungen zurVor-

steuerberichtigung in Art. 184ff. MwStSystRL, kommt Klaus D. Hahne zu dem Ergebnis, dass einer Berichtigung nach § 15a

Abs. 3 UStG in vielen F�llen die europarechtliche Grundlage fehlt. Im Anschluss daran stellenMartin Schmitz und Dr. Andreas

Erdbr�gger das BMF-Schreiben zu § 15a Abs. 3 und 4 UStG vor, dass in die UStR 2008 �bernommen wurde (Abschn. 216 und

217abis f) unddass sichmit der Fragebefasst,wann „eineMaßnahme“ i. S.des § 15aAbs. 3 Satz 2UStG vorliegt.

Markus vanGhemen, VerantwortlicherRedakteur Steuerrecht

Entscheidungen
BFH:Wesentliche Betriebsgrundlagen bei

einer Betriebsverpachtung imGanzen

In seinem Urteil vom 11.10.2007 – X R 39/04 –

nimmt der BFH Stellung zu den Vorausset-

zungen f�r die Anerkennung einer gewerblichen

Betriebsverpachtung. Hierf�r ist es notwendig

aber auch ausreichend – so der BFH – dass die

wesentlichen, dem Betrieb das Gepr�ge geben-

den Betriebsgegenst�nde verpachtet werden.

Volltext des Urteils // BB-ONLINE BBL2008-246-1

unter www.betriebs-berater.de

BFH:Verk�ufe landwirtschaftlichgenutz-

terGrundst�cke–gewerblicher

Grundst�ckshandel

ImUrteil vom8.11.2007– IVR 34/04–hatder BFH

entschieden, dass bei Ver�ußerung landwirt-

schaftlich genutzter Grundst�cke dann kein land-

wirtschaftliches Hilfsgesch�ft, sondern gewerbli-

cher Grundst�ckshandel vorliegt, wenn der Land-

wirt �ber die Parzellierung und Ver�ußerung hi-

nausgehende Aktivit�ten entfaltet, die darauf

gerichtet sind, den zu ver�ußernden Grundbesitz

zu einemObjekt anderer Marktg�ngigkeit zuma-

chen. ImentschiedenenFall,der imErgebnis zuei-

nem gewerblichen Grundst�ckshandel f�hrte,

teilte der Landwirt, nachdemer vorab eine positi-

veBauvoranfrageerwirkthatte,einzuvor imWege

des Tauschs erhaltenes Grundst�ck in drei Parzel-

len auf und ver�ußerte diese an drei verschiedene

Erwerbergemeinschaften. Sch�dlich waren unter

Zugrundelegung der Gesamtumst�nde des Falles

vorliegendbereits der ErwerbderGrundst�cke im

Wege des Grundst�ckstauschs und die im zeitli-

chen Zusammenhang hiermit eingereichte Bau-

voranfrage.Die „Drei-Objekt-Grenze“standdieser

Beurteilungnichtentgegen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-246-2

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Eink�nfte und Bez�ge des Kindes

Im Urteil vom 26.9.2007 – III R 4/07 – hat der

BFH entschieden, dass bei der Pr�fung, ob die

Eink�nfte und Bez�ge des Kindes den Jahres-

grenzbetrag gem�ß § 32 Abs. 4 S. 2 EStG �ber-

schreiten, diese weder um die einbehaltene

Lohn- und Kirchensteuer noch um die Beitr�ge

zu einer privaten Zusatzkrankenversicherung

oder einer Kfz-Haftpflichtversicherung zu k�rzen

sind. Das Gleiche gilt f�r Beitr�ge zu einer priva-

ten Rentenversicherung, wenn sich das Kind in

Ausbildung befindet und in der gesetzlichen

Rentenversicherung pflichtversichert ist.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-246-3

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Zust�ndigkeit f�r die

Kostenfestsetzung im erstmaligen

Verfahren der AdV vor dem BFH

Mit Beschluss der Urkundsbeamtin vom

3.12.2007 – VI S 22/05 – hat der BFH einen An-

trag auf Festsetzung der Kosten eines AdV-Ver-

fahrens als unzul�ssig zur�ckgewiesen. Zust�n-

dig f�r die Kostenfestsetzung ist nicht der Ur-

kundsbeamte des BFH, sondern gem�ß § 149

Abs. 1 FGO der des FG. Dies gilt auch dann,

wenn – wie im entschiedenen Fall – der BFH als

Gericht der Hauptsache in einem AdV-Verfahren

entschieden hat, das nicht zuvor beim FG an-

h�ngig war.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-246-4

unter www.betriebs-berater.de

BFH:NeuregelungderEntfernungspauschale

abdemVeranlagungszeitraum2007f�rWege

zwischenWohnungundArbeitsst�tte

Mit Beschl�ssen vom 10.1.2008 – VI R 17/07 und

VI R 27/07 – hat der BFH wegen der sog. Pend-

lerpauschale das BVerfG angerufen. Die Rege-

lung verstoße gegen das objektive Nettoprinzip,

denn Aufwendungen des Arbeitnehmers f�r die

Wege zwischen Wohnung und regelm�ßiger Ar-

beitsst�tte seien Erwerbsaufwendungen. Auch

das Werkstorprinzip habe der Gesetzgeber nicht

folgerichtig umgesetzt. Denn sonstige Mobili-

t�tskosten – z.B. Kosten der doppelten Haus-

haltsf�hrung – k�nnten weiterhin als Werbungs-

kosten oder in sonstiger Weise steuerlich gel-

tend gemacht werden. Im �brigen verstoße das

Abzugsverbot gegen das subjektive Nettoprin-

zip, denn es handele sich um unvermeidbare

Ausgaben, denen sich der Arbeitnehmer nicht

beliebig entziehen k�nne.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2008-246-5

unter www.betriebs-berater.de

Verwaltungsanweisung
BMF:AnwendungderDurchschnittssatz-

besteuerungaufdieUms�tzeeines Land-

undForstwirts in seinemHofladen

BMF, 16.1.2008 – IVA 5 – S 7410/07/0008

Unter Bezugnahme auf das BMF-Schreiben vom

28.11.2005 – IV A 5 – S 7410 – 58/05 (BStBl. I

S. 1064) – und im Anschluss an das BFH-Urteil

vom 14.6.2007 – V R 56/05 vertritt das BMF in sei-

nem Schreiben die Auffassung, dass sich, werden

Waren in einemHofladen oder einer anderen Ver-

kaufseinrichtung (z.B. mobiler Marktstand) abge-

setzt, die Anwendung der Durchschnittssatzbe-

steuerung nach § 24 UStG auf die Ver�ußerung

der im eigenen Betrieb erzeugten land- und

forstwirtschaftlichen Produkte beschr�nkt.

Volltext des Schr.: // BB-ONLINE BBL2008-246-6

unter www.betriebs-berater.de

BMF:Umsatzsteuer: Kreditvermittlung–

AuswirkungendesEuGH-Urteils Rs. C-453/05

BMF, 29.11.2007 – IV A 6 – S 7160-a/07/0001

Nach der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom

21.6.2007 – Rs. C-453/05, Volker Ludwig) k�n-

nen sog. Untervermittlungsleistungen bei Kre-

ditvermittlungen ebenfalls umsatzsteuerfrei

sein; eine steuerfreie Kreditvermittlung setzt

auch nicht voraus, dass ein Kontakt des Erbrin-

gers der Vermittlungsleistung zu beiden Ver-

tragspartnern bestanden haben muss. An der

abweichenden Rechtsauffassung in Abschn. 57

Abs. 8 UStR wird nicht mehr festgehalten.

Volltext des Schr.: // BB-ONLINE BBL2008-246-7

unter www.betriebs-berater.de

St�ndige Mitarbeiter im Steuerrecht: Prof. Dr. W. Christian Lohse, Vorsitzender Richter am FG M�nchen a.D.; Dr. J�rgen Schmidt-Troje, Pr�sident des FG K�ln, K�ln; Prof. Dr. Roman Seer,
Bochum; StB Dr. Andreas S�ffing, Frankfurt a.M.; Dr. RolandWacker, Richter am BFH, M�nchen
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